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Pslizeiswsrdsms Zisch««,eschr
Mchemordnung.)

Auf Grund dir W 2. 35. 99, 103. 106. 107. 124
des Kischereiges,tzi« von, U . Mai 1916 (Gesetz Somml . G.
55) und der 88 136, 140 tzes Gesekes über Die (tUgeineirf
Landesveiwsiltung vom 30. Juli 1883 (Sesetz-Somml . S
195 ) wird hierdurch für dos ganze Staatsgebiet folge,che
Polizeiverordming erloffen.

Erster . Abschnitt . '
Mindestmaße.

8 1. Auf Fische der nachbenannten Arten darf der
Fischfang nur ausgeübt werden , wenn sie von der Kopfspitze
bis zum Ende des längste « Teils der Schwanzflosse gemessen
mindestens folgende Längen haben:
Stör . . . . ..  WO Cm.,Aal >
Lachs I
Meersorelle l - - - 35 „
Zander I
Borbe r
»echt
Maiftsch s.
Nordseeschnäpel I
Blei ' (Brachsen ) .
Scholle und Flnnder in der westlichen Ostsee:
westlich der Linie Hyllekrog Leuchtturm (auf Laa-

land ) nach Staber Huk (auf Fehmarn)
östlich dieser Linie bis zur Linie Gedser nach Ah¬

renshoop . . . . . .
sonst, ausgenommen Scholle her Nordsee
Aesche r

n

25

22
21
18

20

18

13
15

Aland I
Döbel \
Nase )
Bachforelle |
Schlei | •
Barsch
aHötse l in Binnenseen
Rotfeder i ^nst
Flußkrebs . . . . . .8

. .. A 2; ber  Westlichen Ostsee können die Mindest,nahe
mr scholl « und Flunder auch nach der Entfernung der Kopf»
spitze bis zur Wurzel der Schwanzfloffe bestimmt werden.

diesem Falle erniedrigen sich die Maße für den west¬
lichen und östlichen Teil auf 18 und 17  Cm.
. JL 3‘ ®öt  Kastengewässer kann der Regierungspräsident
da« Mindestmaß für den Stör bis auf 150  tkm erhöhen,
dar für den Zander bi» auf 28 . den Aal bi» auf 25 . den
Maiftsch (Perpel ) bi» auf SO, die Flunder in den Haffen
bi« auf 15 Cm . herabseyen . '

8 4 . In den thüringischen Grenzgewässern und in
«ewässerftrecken , die mit thüringischen Gewässern i« Verbin¬

dung stehen, kann der Regierungspräsident das Mindestmaß
für den Blei bis auf 28 , die Schleie bis auf 20 , den Krebs
bis auf 10 Cm. erhöhen , sowie ein Mindestmaß für den
Karpfen bis zu 28 Cm . vorschreiben.

8 5. Im Regierungsbezirks Sigmaringen kann der
Regierungspräsident da» Mindestmaß für den Hecht bis auf
30 . die Aesche bis auf 25, die Bachforelle und Schlei bis
auf 20 Cm . erhöhen . Er kann auch ein Mindestmaß für
den Huchen bis zu 50 , für die Regenbogenforelle biS zu 20
Cm . vorschreiben.

§ 6. Der Regierungspräsident kann zu wissenschaftlichen,
gemeinnützigen und wirtschaftlichen Zwecken für einzelne
Personen Ausnahmen von den 88 1— 5 gestatten.

8 7. Für Fische, die aus Fischzuchtanstalten oder ge¬
schlossenen Äewäffern stammen und zur Besetzung anderer
Gewässer bestimmt sind, gilt kein Mindestmaß.

§ 8. Auch abgesehen von 8 7 können , in geschlossenen
Gewässern untermaßige Fische gefangen werden . Dann
unterliegen sie aber dem Marktverbot nach 8 107 Absatz 1
Satz 1 F. G , soweit nicht der Regierungspräsident nach
Abs. 3 daselbst Ausnahmen gestattet.

8 9 In den Binnengewässern dürfen untermaßige Aland,
Döbel , Nasen , Barsche , Plötzen und Rotfedern als Koderfische
für den eigenen Bedarf des Fischers gefangen werden . Der
Regierungspräsident konn die gleiche Erlaubnis für Küsten¬
gewässer ertellen.

8 lO. Widerrechtlich gefangene untermaßige Fische , die
lebend in die Gewalt .des Fischers fallen , sind sofort, . .oder
wenn sie nicht gleich aus dem Fangerät entfernt werden
können, spätens nach Rückkehr des .Fischereifahrzeugs ans
Land , mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Borsicht
ins Wasser zurückzusetzen. Bon , den toten Fischen dürfen
die mit Aalhamen , Ankerkuilen und Steerthamen gefangenen
sämtlich , die mit Zug - und Grundschleppnetzen gefangenen
brs zu einer Gesamtmenge von 1 Kg. für den Tag und die
Besatzung eines Fahrzeugs im Haushalt der Fischer ver¬
wertet werden , während alle übrigen zu gemeinnützigen
Zwecken nach näherer Bestimmung der örtlichen Fischeretbe-
hörde zu verwenden sind.

Zweiter Abschnitt.
Schonzeiten für ' offene GemSsser.

8 11. Am Sonntag ist der Fischfang von vormittags
'l  bis nachmittags6 Ähr »erboten(Sountagsschonzeit). Die
Fanggeräte der sog. stillen Fischerei, d. h . solche, die weder
gezogen noch gestoßen werden , dürfen zum Fang im Wasser
bleiben . Dazu gehören namentlich Stellnetze , Aalhamen,
Ankerkuilen, Steerthamen , Garn -, Draht -, Korbreusen sowie
Treib -(Schwimm -)netze ohne Begleitung von Fahrzeugen.
Angeln ist zulässig, soweit nicht nach den §8 13 . 15 der
Fischfang ganz verboten ist.
m ? 12s ^ ie  Sonntagsschonzeit (§ 11) gilt nicht für die

' b' Ostsee, für die « lbe bis zum Köhlbraod , die
<veser vis -örinkamahof und die Ems biÄ Leerort guftvärt - .



§ 13. In den Gewässern in denen sich vorzugsweise
Winterlaicher (Lachse, Forellen- und SaiblingSarten , Ostsee-
schnäpel u. a.) sortpflanzen, ist der Fischfang in den Monaten
Oktober bis Januar während acht auseinanderfolgender
Wochen, die der Regierungspräsident bestimmt, verboten
(Winterschonzeit). Der Regierungspräsident bestimmt auch
die Gewasser.^ Er kann die Schonzeit für die einzelnen Ge-
Wässer und Gewässerstrecken verschieden festsetzen, auf be-
stimmte. Fischarten beschränken. .oder bestimmte, .Fischarten
davon ausnehmen.

8 14. In den nicht der Winterschonzeit unterliegenden
Binnengewässern ist der Fischfang in den Monaten März bis
Juni während ŝechs aufeinanderfolgender Wochen, die der
Regierungspräsident bestimmt, mit Ausnahme der stillem
Fijcherei und des Fischfangs mit Handangel, verboten (Früh-
lahrsschonzeit). Der Reglerungspräsidenr kann die Schonzeit
für die einzelnen Gewässer und Gewässerstrecken verschieden
sestsetzen, auf bestimmte Fischarten beschränken oder bestimmte
Ftscharten davon ausneymen . Er darf sie auch verkürzen
oder Ganz aufheben.

Z lb . Für Küstengewässer gilt die Frühjahrsschonzeit
nur insoweit, als sich in ihnen vorzugsweise Fruh,ahr »laicher
forlpftanzen. Der Regierungspräsident bestimmt die Ge-
Wässer oder Gewässerstrecken. Er kann darin den Fischfang
auch ganz verbieten.

$ 16. Im Regierungsbezirk Sigmaringen , kann der

Regierungspräsident für Grenzgewässer und Gewässerstrecken,
die mit aitßeipreußischen Gewässern in Verbindung stehen,
die Frühjahrsschonzeit bis auf 2 Monate , die Wtnterschon-
zeit vis aus 3 Monate verlängern.

Z 17. Der Regierungspräsident kann besondere Arten- *
schonzeiten festsetzen:

a) für Store vom 1. Juli bis 31. August,
b) für Lachse, Saiblinge , Meer- und Bachforellen sowie

Schnäpel, wenn diese Kischarten keiner Winterschonzeit
unterliegen, höchstens acht Wochen in den Monaten
Oktober bis Februar,

c) für Maränen höchstens acht Wochen in den Monaten
November und Dezember,

d) für Aeschen und Rajen sowie im Regierungsbezirk
Sigmaringen für Huchen und Regenbogenforellen, wenn
diese Fischarten kemer Frühjahrsschonzeit unterliegen,
höchstens acht Wochen in den Monaten März bis Mai,

e) fär Döbel, die keiner Frühjahrsschonzeit unterliegen,
höchstens sechs Wochen in den Monaten Mai bis Juni,

s) für Flußkrebse vom 1. November bis 31. Mai,
g) für Seemoos und Korallenmoos vom l . April bis

31. August.
S 18. Von allen Schonzeiten kann her Regierungs¬

präsident zu wissenschastlichen, gemeinnützigen und Wirtschaft-
lichen Zwecken für einzelne Personen Ausnahmen gestatten.

(Fortsetzung folgt.)

Bermijchte-tachnHtm.
M Oestrich. 5. Mai . Die Erste Vereinigung

Oestricher Weingutsbefitzer versteigerte heute hier
32 Nummern 1911 er, 1915 er unb 1916 er Hall-
garter uiw Oestricher Werne, die sümtlrch glatt
zu hohen Preiien in anderen Besitz übergingen.
Unter den 1915 er Wernen waren mehrere Aus -;
lesen. Für bas Stück 1915 er wurden ois zu
19 420, 10 660, 12 220, 14 22p Mk. bezahlt . Im
übrigen brachten 2 vatbstuck 1911er 4910 , 5000
Mark , 18 vatbstücl 1915 er 2820 — 7(10 Mk.,
1 Viertelstück 1720 Mk., zusammen 77 590 Mk.,
durch,chnrttltch das Stück 8388 Mk, 10 Halbstüü
1916 er 2010 —2970 Mk., 1 Viertelstück 1209 Mk .,
zusammen 25 970 Mk., durchschnittlich das Stück
4948 Mk. Der Gesamterlös betrug für 31 Halb-
stück 113 470 Mk. ohne Fässer..

— Oestrich, 7, Mai . Fabelhafte Wein-
preise  wurden auf her Wernversteigtzrung desj
Veinr . Heß ' scheu  Weingutes chorm . j&. I.
B- Stemt,eintet ; erreicht. Für 609 Liter 1915 er
Oestricher Bremerberg T rocken deeir-
Auslese  wurden 34 010 Mk. bezahlt . Käufer
dieses bis jetzt in der Geschichte des Weinbaues
unerreichre Gebot für cm Halbstück ist Herr I.
Hufnagel,  Besitzer des altbekannten Dichter-
herms ,,Fur Krone" in Äßmannshausen - Rechnet
man Zinsen und Auhvand diesem Preis bis zur
Flaichenreise hinzu, >o wrrü die Flasche dieses
Göttertrankes spater mxt einem Preis bezahlt
werden Müssen, per von nicht besonders mit Glückst
gütern Gesegneten nicht erlegt werden kann. 34 010.
Mark für 600 Liter Wein ! Das ist der höchste
Preis , her bis fetzt für ein Halb  st ü ck bezahlt
worden ist. Das find rin Stück (1200. Liter ).
68 980 Mk. Und »wenn für. 1915 er Schloß
Bollradfer  im Stück .72 089 Mk . bezahlt
wurde , io muß berücksichtigt werden, daß es sich
bei dem Preis von 18 029 Mk. um ein Viertel-
stück (300. Liter ) handelte. — Wenn wir nach
der der Versteigerung oorauSgegangenen Probe
„fürstlichen Weinen" sprachen, so hat der Verlauf
der Versteigerung und die gezahlten Preise unser
Urteil ijjlätiägul) gerechtfertigt. Auch frt Hörigen
Preise , die 19130 und 15 050 Mk. nsw. für
je ein Halbstück jbetrugen, sind Rekord - Präisez
die nur . vereinzelt erreicht wurden . Was den
Durchschnittspreis für 1915 er betrif- t , im Stück
13 549 Mk., so ist dieser hohe Preis aus keiner
anderen Versteigerung erreicht worden . Für die
große Weingemarkung Oestrich aber , mit ihren ge¬
legneren Lagen , bedeutet dieser Erfolg eine ver¬
heißende Zukunft.

m Höchsten» a. M .,. t  Mai . Lei sehr gutem
Besuche und flottem Geschäftsgang brachte die
Aschrott'sche Gutsverwaltung hier 44 Nummern
naturreine 1916 er und 1915 er Weine aus Lagen
der Gemarkung Hvchhcim zur Versteigerung . Diese

Weine ivurüen sämtlich zugeschlagen, und er-
relthten tut das Stück vrs zu >389, >o4o Mk. oie
i albet , 19 999, 19 920, 19 040 , 10.989, 10 >20,
i. 1 o49 , 1x389 , 11 690, 13 609 UNö la 2 20 'Mit.
Oie  xol5 er. ,911t pvrrgeu ivurüen ,ür 14 Uatb --
Iluck 1916 er 237.0.- 3839 Mt ., zusammen 421 <0
wcart , durchschnittlich das Siua .6024  Mt ., ,ur
39 Vutvstua x9l .xer 3129 — >oio Mt . erlöst, wen
hocysten Preis errerchre em Hatbstück DormDecha-
neh- Auste,e mit 7619 Ml . Der .Gefunttertos steckte

, sich gleichfalls für die Ausgestaltung der Eigen--
. produllrou ans . Bescyluste wurden vorerst nicht

gefaßt . Nach einem Vortrag von Bastlern
ivambnrg ; über „Die Stärkung der Kapitals »!
kraft der Koniumvereme " nahm - re Tagung erng
E n r s cy l r e ß u n g an, in oer die ange,chto>senen
Vereine ausgeforvert werden , .nach dem Kriege
das eigene Kapital fo durchgreifend zu verstärken,
dag dre Entwicklung der Eigenpcoouktton rasch

j erfolgen kann. Wo es geboten erscheint, soll dazu
eme Erhöhung der Gefchäftsanrecke vorgenommen
werden.

Och für 44 Halvstuck auf 175 820 Mk. ohne Fäfser.
m Bo » der Mosel. 5. Mat . Dxe Tcinharö-

Wegeter >cye wutsverwattung Bernkastck-Eues
braune hier 62 stmoer >91aer imlurreme Mostt -,
weine zur Versteigerung . Dabet wurden ,ur 10
ü'uoei coraacher 9099 —8110 Mt ., 39 ^ uoer Bern-
tu,leier oiiy —>410. Mt ., 13 Fuder Vernstr,lerer
Doktor 0020 — 14 110 Ml . bezahlt . Durchschmtli
trcy tostete das Fuder 7193 Mk. Der Gejamtertos
erreichte rmw 449 090 Mk.

m Bon der A>o>cl, .7. Mai . Hier versteigerten
die Besttzer A. Thamsch-B.ernlastet, Brm. Frreor.
erhr. Kirch- Dusemottö. Erben K. Grrebler -Bern»
ta,let -Eues 94 Fuder Moselweine. Erlöst wurden
MU das , Fuoer 1915er .4449 —0010 Mt ., 1916er
9000 - 3909 Mt . Gesamterlös rund 309 099 Mt.

Ul Weitersheim , 9. Mal . Das Fürstlich Hohen»
tohe-Langenourg,che RentüNtt brachte rm Schtoj,e
hier 92 petlotuer naturreine Tauoerwelne ergenen
Wachstums bei gurenr Beiuch uiw jlottem Ge-
>cyäftÄgang zur. Versteigerung . Tab er wurden für
ous Bekrönter. 1919 er Kartsberger Rolwem 400

43a Mk., Karksberger .Geivürztrammer 455 Mk.,
Kartsberger Wertzwem 4.75—491 Mk., Schmecker
Weitzivern 488 —498 Mk. erzielt.

Sooen u. L „ i.  Mai . Ber außerordentlich
reger Beteiligung sano ynr der steh eure Verbands -,
tag iüoive,tdeul>cher zxon,unlverelne fwlr . Die , Ber-
oauosgebiere Baden , Pfalz , Bitte,ifero , iLtfaß-
Lothriiigen ^ He„m , He,sew-;RllMU, Hoyenzockern
nua Vlheiuprovmz ivaren durch 48a Abgeordnete
vertreten . Dem Geschäftsbericht zufolge Zehorken
dem Verbanoe ,m Zayre 1916. rund 2*2 609  Mit -,
gtleder gegen 18a 609 im ..Vorjahre an . Der G.ch
Ichäftsumfatz stieg von 44 323900 Mk. im .Jahre
■Lola auf a3 652 43.6 Mk. rm Jahre 1916 ; der
Erlös aus Erzeugnilfen der Eigenproduttlou stieg
rm gleichen Zeitraum von 8 904 052 Mk. auf
10 442 747 Mt . , oie Spareinlagen steigerten sich
von 9 408 477 Mk. au, 5 914 645 Mk. Dagegen
,auk das Lieferantengeschäft von 5 554 697 Mk.
aus .4  640 594 Mk. — Vorträge hielten Ver-
bandssetretär Albert (Ludwigshasen a . Rh .)
über .,Die Mitwirkung und Berücksichtigung der
Konsumgenossenschaften bei der, Regelung der
Lebensmittelversorgung " , und Bauer (Mamz)
über .»Veranlagung urrü Erhebung der Kriegs-
steuern" . Bei der Besprechung des Geschäfts¬
berichtes forderte Lietzmann (Frankfurt a. M .)
in längerem Vortrage eine umfassende Einfüh¬
rung der Eigenerzeugungj .gr möglichst alle
Kvnlümziveige v um die Konsumvereine nach allein
Richtungen hin absolut unabhängig z,r machen.
Die überwiegeiwe Mehrheit der Tagung sprach

vumiu ejui,
92 Jahren ist m Ülm a . D . oer in der Deutschen
Turuerschasl weithin bekannte C. F . Sautter gg-
stvrben. Sautter , das Musterhlld eines oeutsche«
Turners und ein Kernschwabe, hat rm Jahre 1912
üeu Ehreirbnes der Deutschen .TurnePlchajl erhalten.

i 6»ANttun» iYciciiV<r<imauna
suaiütsiacwi ^oKr naiiaci ^KdiniiKm.

Du Konzentration des Wrrtschastslehen » jetzt
rni Mjege fuprt auu) zu einem .engeren ousamniem
IMtun wirr,cha,tucher Körper,chafren , uiw es. hat
steh am 1. Mar auf .Anregung der Handelslamtster

E.ranlfurt a. nie. bei einet Tagung oer tuuttteiroi
| verglichen, baoifcheu und Hegstchen Kammern, lo-r

wie oer. vanoelswmmeru Frankfurt a. M., Wies¬
baden und Puowtgshafeu a . Rh .« die rn der. « aio
oetskammer Mannheim slatlfaud , eme freie Ver-

^ ermguiig füüwestdeuticher Handejskammiern gchndet.
Die Vereinigung perfvtgx den Z -oeck, wrüstige Wirr-
Ichafts- und vertehrspotitrfcyc Fragen ru yausigen

■Bufamnienkünsten gemewfanr zu besprechen una
; um vre Stärkung des Etnslusfes oes von üie,en

Kanrmern vertretenen sstoweftdeutschen W.trtschafts/i
gebrets in kriegs- uuo übergartgswirifchafUtchenl

! Angelegenheiten besorgt zu ,' e.rn. Ern Zu,ammen-
arbeiten mft den Kammern im rechtsrheimschcili
Bayern Eljaß -Lothrmgen .und dem Rherntand in
gemein!amen Angetegenhe>iten ist dabei ebenso voD,
gesehen wie em Zusammengehen mit wirtschaftlichen
Berbändeil in wichtigen Fragen . Insbesondere !aber
wird beabsichtigt, den Deuifchen pandelsrag durch
Stärkung seines Unterbaues zu festigen. Der-
zeltlger Vorort uiw Gefchästsstelle' ist die Ham

^detsrammer Mannheim . — In der Gründungsver-
lammluitg wurde u. a . .Steilung genommen gegen
den Beschluß des süddeutschen Preisprüferrages
aus endgültige Entscheidung seitens der PrelS»
prüferstellen unter Ausschaltung der Sachverstän»
digen des weiteren jgegesn die Bewertung des Kauf»,
manns ftandes Md der. kaufmännischen Tätigkeit
m der Oefftntllchkeit und durch Gerichtsurteil.
Ferner wurde eine angemessene Vertretung des
sudweltdeutschen Wirtschaftslebens , und zwar so,
wohl des Handels wie der Industrie , in den
Krtegsorganisationen und den Ausschüssen des
Reichskammiffars für Uebergangswlrtschaft (Antrag
der Handelskammer Mainz -, sowie in her vom
Reichstag beantragten Fachkommission zur Prüfung
der Erfenbahn -- und Bmnenschifft>hrtsverhältnisft
und der Vereinheitlichung des Verkehrswesens oer-.
langt . Fgr dre nächste Zusammenkunft , die An»
aitl9 * n Heidelberg ftattsinden soll, ist vor-

.̂ e Befprechung der süddeutscĥ Eisenbahn»
und Wasterstraßenplane und Stellungnahme zu der
Krlegswucher-Rechtssprechung in Aussicht genomi-

«eranlw . Schristleitung : I . L. Metz , Riitz»tzheim.
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